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In der Prager Politischen Deklaration der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages vom 5. Januar 1983 wird über
zeugend nachgewiesen, daß die derzeitige gefährliche inter
nationale Entwicklung ihre entscheidende Ursache in der von 
imperialistischen Kreisen betriebenen „Politik der Gewalt, 
des Drucks, des Diktats, der Einmischung in die inneren An
gelegenheiten, der Verletzung der nationalen Unabhängig
keit und Souveränität der Staaten“ hat.1 Zugleich wird be
tont, daß es bei aller Kompliziertheit der gegenwärtigen 
Weltlage keine globalen oder regionalen Probleme gibt, die 
nicht mit friedlichen Mitteln gelöst werden könnten, sofern 
alle Staaten wirklich bereit sind, strikt die in der UN-Charta 
normierten Grundprinzipien des Völkerrechts einzuhalten. 
Die Prager Deklaration verweist in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf „das legitime Recht des Volkes eines jeden 
Landes ..., selbständig, ohne Einmischung von außen, seine 
inneren Angelegenheiten zu regeln und gleichberechtigt am 
internationalen Leben teilzunehmen“, sowie auf die Pflicht 
aller Staaten, „die Unabhängigkeit, die territoriale Integri
tät und die Unverletzlichkeit der Grenzen der Staaten (zu) 
respektieren und das Prinzip des Verzichts auf Gewaltanwen
dung oder Gewaltandrohung ein(zu)halten“.1 2 3

In der Tat resultieren die heute in der Welt bestehenden 
und sich weiter verschärfenden Spannungen — wie die Pra
ger Deklaration feststellt und die seitherige Entwicklung nur 
noch verdeutlicht hat — in aller Regel daraus, daß imperia
listische Staaten diese elementaren Grundsätze des Völker
rechts mißachten. Dies tritt nicht nur in offenen Rechtsbrü
chen zu Tage, sondern findet vielfach auch in bewußten Ent
stellungen oder Umdeutungen von Völkerrechtsprinzipien 
Ausdruck.

Insbesondere in bezug auf das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker häufen sich in unserer Zeit Aktionen imperiali
stischer Kräfte, die dieses fundamentale Recht direkt ver
letzen oder seines Sinnes zu berauben suchen. Eine der da
bei — neben anderen3 — angewandten Methoden besteht 
darin, das in der UN-Charta und sonstigen weltweit aner
kannten völkerrechtlichen Dokumenten verankerte Selbst
bestimmungsrecht der Völker unter Verfälschung seines In
halts in ein juristisches Instrument zur scheinbaren Recht
fertigung von eindeutig rechtswidrigen Eingriffen in grund
legende Souveränitätsrechte anderer Staaten und sogar von 
direkten militärischen Interventionen umzufunktionieren.

Ein besonders krasses Beispiel hierfür stellte erst jüngst 
der Überfall der USA auf Grenada dar, den die Reagan-Ad
ministration u. a. damit „begründete“, daß in Grenada „Ord
nung und Sicherheit“ wiederhergestellt werden müsse, daß 
dort ein „Chaos“ geherrscht habe, durch das das Leben ame
rikanischer Bürger gefährdet gewesen sei, und daß von dieser 
kleinen Insel eine Bedrohung der Freiheit aller Völker des 
karibischen Raumes ausgegangen sei. Die USA bedienten sich 
damit fast gleicher oder sehr ähnlicher Argumente, wie sie 
sie schon strapazierten, als sie 1954 den Putsch gegen den 
bürgerlich-demokratischen Präsidenten Arbenz in Guate
mala organisierten, als sie 1961 aktiv den konterrevolutionä
ren Überfall auf Kuba unterstützten, als sie 1965 in Santo Do
mingo einfielen und 1973 die Errichtung der Militärdiktatur 
in Chile förderten. Ebenso geht es ihnen bei ihren derzeitigen 
ständigen Subversionsakten und massiven Interventionsdro
hungen und -Vorbereitungen gegen Nikaragua angeblich um 
„Freiheit und Demokratie“, um die „Selbstbestimmung“ des 
nikaraguanischen Volkes. Und unter gleichartigen Vorwän
den unterstützen sie und andere westliche Staaten moralisch 
und materiell nach wie vor staatsfeindliche Gruppierungen 
in der Volksrepublik Polen.

Dabei schert es diese angeblichen Verteidiger des Selbst

bestimmungsrechts anderer Völker nicht im geringsten, daß 
sie mit derartigen Praktiken in die Souveränitätsrechte un
abhängiger Staaten eingreifen, daß sie mit ihnen gegen den 
eindeutig erklärten Willen verfassungsrechtlich legaler' Re
gierungen dieser Staaten handeln, ja sogar auf diese Weise 
gerade die Beseitigung dieser ihnen mißliebigen Regime be
treiben.

Es ist kennzeichnend für solche imperialistische Haltun
gen zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, daß rechte 
Kreise in den USA, die dem derzeitigen Präsidenten nahe
stehen, in aller Offenheit erklären, die von ihnen konzipierte 
und durchgesetzte Konfrontations- und Hochrüstungspolitik 
gegenüber den sozialistischen Staaten ziele auf die „Über
windung des Kommunismus in jedem Land der Erde“4 und 
solle die Sowjetunion vor die Wahl „zwischen dem friedli
chen Wandel ihres kommunistischen Systems oder dem 
Krieg“ stellen.5 6 Mit anderen Worten: An die Stelle des Rechts 
der Völker, selbst und ohne äußere Einmischung über ihre 
gesellschaftliche und staatliche Ordnung zu entscheiden, soll 
das Diktat der USA gesetzt werden.

Bei allen Versuchen, solche eklatant völkerrechtswidrigen 
Bestrebungen und Aktionen pseudojuristisch zu rechtferti
gen, wird im Grunde die gleiche Methode angewandt. Sie be
steht darin, das — in seinem Inhalt fehlinterpretierte — völ
kerrechtliche Prinzip der Gleichberechtigung und des Selbst
bestimmungsrechts der Völker dem die gleiche Rechtskraft 
besitzenden Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten 
entgegenzustellen und zu dessen Aushöhlung zu benutzen.

Die völkerrechtliche Unzulässigkeit derartiger Manipulie
rungen des Inhalts und der Wirkungen sowohl des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker als auch der Souveränität der 
Staaten tritt deutlich zutage, wenn man einige Aspekte die
ser Rechtsinstitute näher betrachtet.

Systemzusammenhang und Wechselbeziehungen 
der Grundprinzipien des Völkerrechts

Bekanntlich sind sowohl das Prinzip der Gleichberechtigung 
und des Selbstbestimmungsrechts der Völker als auch das 
Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten in Art. 1 
Ziff. 2 und Art. 55 bzw. in Art. 2 Ziff. 1 der UN-Charta nor
miert und in der Deklaration der UNO über die Prinzipien 
des Völkerrechts (Prinzipiendeklaration) vom 24. Oktober 
1970 authentisch interpretiert und ausdrücklich zu „Grund
prinzipien“ des geltenden Völkerrechts erklärt worden.® Das 
Prinzip der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungs
rechts der Völker hat ferner in der Deklaration über die Ge
währung der Unabhängigkeit an die kolonialen Länder und 
Völker vom 14. Dezember I9607 sowie in den Artikeln 1 der 
beiden Menschenrechtskonventionen vom 16. Dezember 19668 
eine wesentliche Weiterentwicklung erfahren.

Für das Verhältnis dieser beiden Prinzipien zueinander 
ist — neben ihrem konkreten Inhalt — insbesondere die In
terpretationsregel in Ziff. 2 der Prinzipiendeklaration maß
gebend, wonach die in dieser Deklaration genannten Grund
prinzipien des Völkerrechts „in ihrer Auslegung und An-
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